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der Abg. 1 a k c w i t s C h, A ich h ,', r n, M [.1 Y erN. und Genossen 

an den w, Bundesminister fUr 0 )Ziele Veri'lalt ung , 
n ' 

betreff~nd die Einhebung Gog6nannter Gehilf®umlagen durch die G~biiJtskranken ... ' 

kassen. 
- .. ,....-.-.- 11 

Sei t mehr als. einem Jahre kämpfen die ,gewerblichen Arbeit rrerer gegen 

den Unfug an, daß ihnen durch die Gebietskrankenkassün sogenannte Gchi'lf~umla­
gen zur Einhebung und Abfuhr vorge8chrieb~n werden. Sie wenden sich dagegen, 

dtlß, sie VOll. den Gebictakrankenkassen n.ls Einhebungsorgane für Einricht1.Ulgen miß­

brauoht werden, die der geiJet zl ichen Grundlage eht behren. In wie·::crhol ten Dinga­

~en und' zahlreichen A.tichtsbeschwerden wurde das Blmdesmini:::tc.rin.m fit:' sDziale 

Verwaltung auf das gesetzwidrige V~rgehen der Gebietskrankenkdsaen Lufmerksl<m 

gemacht und ersucht, ale Aufsichts'ceh'tirde diesem Unfug Einh~.h Zl tun. Allo Biese 

Eingaben und ~träge sind bis jetzt unerledigt geblieben und '.Ja!'.El1 f~r,toht 10 o. 

UnbekÜDmert um Recht und Ges8tz fahreh die Gebietskraru{enkassen (mit Ausnahme 

jener in Tirol und Vbrarlberg) fort, die s~gsnannten Gehilfe%.mlagen 'denArb~it­
geeern zugleich, mit den S~zll!üv8rsl.C'hel'ungsbG:i trägen vorzuschr:'3H.en. Einwendungen 

der Arbeitgeber gegen di ese Ve'rschrei bungen werden unter Hinweis ()'uf ein ltuntii­

schreiben lies Gewerkschaftsbundes abgelehnt - als ob der Gewerksohaftsbund. 

een Krankenkassen Weisungen zu erteilen h'itte - ja, die Kassen soheuen sich nicht, 

den Arbeitgebern für den F:,ll der Weigerung, die Umlagen einzuziehen, mit nach­

teiligen Folgen zu drohen~ 

Dar. Bundesministeriwn für Handel und Wiederaufbau hat mit dem :gescheid 

vom 11~November 1947,Z1. l04.773-Vr/25a/47, eindeutig entschieden, ~_aß QS an 

einer gesetzlichen Grundlage für die Konstituierung von GehiJfan.:cor&'\mmlungen 

bezw. GehilfenausschUssen im Sinne d3s seinerzeit in Geltung gestandenen VII. 

Hauptstiiokes der Gew.O. fehlt, und daß daher auch nicht die V,';.raussetzungen für 

die ;Beschlußfassung und Einhebung von ItGehilfenumlagen" gegeben sind • Dieser 

Standpunkt wurde, wi 0 in 'dem angefii.hrten Bescheide bes·.'nders beLnt wird, vcn 
'-' 

dem genannten Bundesministerium auch dem Bundesminj sterium für s:' ziale Ver-

waltung gegeniiber vertreten, das - wie es in dem Bescheide weiter heißt -
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"ebenso wie die !rb.it~er und der Gewerkschaft •• und M\ Richtigkeit die­

ses Standpunktes ~nnt ". V'ln .diesem Bescheid nehmer.: di e Mietskr'.'.n.kenkas­

sen keine NotiJ,z, sie setzen sich über diesen Bescheid glatt hinw.eg und werden 

hierin durch die passive Haltung des BundesminiBt_erium~ für er::ziale Verwaltung 

bestä.rkt. Diese lia.ltu.ng d0s Bundesministeriums für s'.)ziale- Verwnl tung muß- ums~­

mehr befl'emden,als sie mit der Bestimmung des § 82, Abs. (4), sv •. ~:U'G., in 

Widerspruch steht. : 

Im Interesse der Herstellung ges-etzmaßiger Zustände stellen die unter ... 

zeichneten"Abgeordneten die 

U.Lr e. g ~_.!. 

Ist der Herr Bundesminist<Jr fiir soziala Vec'waltung bereit t die Gebiets-

krankenkassen anzuweisen, daß sie dia Vorschreibung s')wie die 'Einhabung scga­

nannter Gehilfenumlagen im W8gu des Lohnabzugus Jurch die Arbeitgebol' c-hno 

Verzug einstellen? 

-.-.-.-.-.-.-.-~-
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